
Bundeselternverband gehörloser Kinder e.V. 

Satzung 
Fassung vom 25.11.2025 

 

§ 1 Name und Sitz  

(1) Der Verein führt den Namen: Bundeselternverband gehörloser Kinder e.V.  

(2) Als Gründungstag gilt der 19. Mai 1963.  

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Berlin.  

(4) Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen.  

 

§ 2 Zweck und Aufgaben 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmiƩelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des AbschniƩs „SteuerbegünsƟgte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des 
Vereins ist:  
 
• Die Förderung der Erziehung sowie der Volks- und Berufsbildung  
• Die Förderung der Jugendhilfe 
• Die Förderung der Hilfe für Menschen mit Behinderung  
 
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:  
 
• Die Interessenvertretung, die Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung, den 

Erfahrungsaustausch und das Empowerment von Kindern, Jugendlichen und junge 
Erwachsenen mit Hörbehinderung ab Geburt bis zur Beendigung der Ausbildung sowie 
deren Angehörigen 

• Die TäƟgkeit erfolgt im Sinne der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe nach § 20h 
Sozialgesetzbuch V (SGB V) 

 
(2) Der Satzungszweck wird auch verwirklicht durch InformaƟon und Beratung der Eltern, 
Durchführung von Arbeitstagungen, die Zusammenarbeit mit den  
Bildungseinrichtungen und deren Elternvertretern, den Interessenvertretungen in 
Deutschland und Europa, den Fachlehrern, den Ärzten, den HörmiƩelinsƟtuten und anderen 
Fachleuten, die mit den Belangen Gehörloser und Hörbehinderter befasst sind. Die Arbeit 
dieser Stellen soll angeregt werden. Der Verein nimmt Einfluss auf die Gesetzgebung, welche 
die gehörlosen und hörbehinderten Kinder und deren Eltern betriŏ insbesondere mit dem 
Ziel eine bilinguale-bimodale Förderung in Gebärdensprache und Laut-/SchriŌsprache für alle 
hörbehinderten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu etablieren. 
 



(3) Der Bundeselternverband gehörloser Kinder e.V. versteht sich als Dachverband der 
Landeselternverbände und IniƟaƟven für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit 
Hörbehinderung unabhängig von der technischen Versorgung der Hörbehinderung. Er 
fördert und unterstützt die regionale Arbeit dieser Verbände in ihren Vorhaben und ihrem 
Engagement. 
 

§ 2a Neutralität und Unabhängigkeit 

(1) Der Verein ist poliƟsch und wirtschaŌlich unabhängig. 

(2) Der Verein nimmt keine Einflussnahmen durch WirtschaŌsunternehmen (z. B. 
Hörhilfenhersteller) an. DriƩmiƩel dürfen nicht an Bedingungen geknüpŌ sein, die Einfluss 
auf inhaltliche Ausrichtung nehmen. 

 

§ 2b Digitale Angebote  

(1) Der Verein bietet auch digitale Selbsthilfeformate (z. B. Online-Seminare, Webinare, 
Online-Foren) an. 

 

§ 2c MiƩelherkunŌ, Einsatz & Verwendungsnachweis 

(1) MiƩel aus Förderprogrammen dürfen ausschließlich für die satzungsgemäßen Zwecke 
verwendet werden 

(2) Der Verein verpflichtet sich, HerkunŌ und Verwendung aller FördermiƩel transparent 
offenzulegen. 

(3) Für geförderte Projekte wird ein Verwendungsnachweis gemäß der jeweiligen 
Förderrichtlinien erstellt. 

 

§ 3 „Selbstlosigkeit“ 

(1) Der Verein ist selbstlos täƟg; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaŌliche Zwecke.  

(2) MiƩel des Vereines dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwandt werden. Die 
Mitglieder erhalten in ihrer EigenschaŌ als Mitglieder keine Zuwendungen aus MiƩeln des 
Vereins. Grundsätzlich erhalten sie bei ihrem Ausscheiden oder der Auflösung des Vereins 
bereits eingezahlte Beiträge nicht zurück. 
  
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünsƟgt werden.  
 
(4) Dem Vorstand kann jedes Jahr eine pauschale Vergütung bis zur Höhe des steuerlichen 
Freibetrags der Ehrenamtspauschale gewährt werden, wenn es die finanzielle Lage des 



Vereins hergibt. Die Auszahlungshöhe für die einzelnen Vorstandsmitglieder muss durch 
einsƟmmigen Beschluss des Vorstands abgesƟmmt werden. 

 
§ 4 MitgliedschaŌ  
 
(1) Vollmitglieder können Landeselternverbände, Elternbeiräte, SchulpflegschaŌen, 
Schulvereine, Fördervereine und dergleichen werden.  
 
(2) Ordentliche Mitglieder können Eltern und ErziehungsberechƟgte gehörloser und 
hörbehinderter Kinder als Einzelmitglieder werden. Die Eltern und ErziehungsberechƟgten 
des gehörlosen oder hörbehinderten Kindes können auch im Rahmen einer 
FamilienmitgliedschaŌ dem Verein beitreten. In diesem Fall gilt die gesamte Familie als ein 
ordentliches Mitglied.  
 
(3) Fördernde Mitglieder können natürliche und jurisƟsche Personen werden, die als 
Einzelmitglied dem Verein beitreten und den in der Satzung niedergelegten Zweck fördern 
wollen.  
 
(4) Ehrenmitglieder werden von der Mitgliederversammlung durch Mehrheitsbeschluss 
ernannt.  
 
(5) Der Aufnahmeantrag ist schriŌlich zu stellen. In Zweifelsfällen entscheidet über die 
Aufnahme der Vorstand durch Mehrheitsbeschluss. Gegen die Ablehnung des Antrags, die 
nicht begründet zu werden braucht, steht dem Antragsteller die Berufung an die 
Mitgliederversammlung zu.  
 
(6) Die MitgliedschaŌ endet durch: AustriƩ, Tod, Auflösung, Ausschluss  
 
(7) Der AustriƩ kann nur zum Schluss eines GeschäŌsjahres durch schriŌliche Kündigung 
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten erfolgen.  
 
(8) Der Ausschluss kann bei schwerem Verstoß gegen die Vereinsinteressen durch Beschluss 
des Vorstandes, durch eingeschriebenen Brief an die letzte bekannte AnschriŌ erfolgen. 
Gegen diesen Beschluss steht dem Mitglied innerhalb eines Monats von der Zustellung ab 
die Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Vom Zeitpunkt der Beschlussfassung an 
werden die Mitgliedsrechte des betroffenen Mitglieds suspendiert.  
 
(9) Ein schwerer Verstoß gegen die Vereinsinteressen liegt auch vor, wenn ein Mitglied einen 
fälligen Betrag über eine längere Zeit schuldet.  
 
§ 5 Beiträge  
 
(1) Alle Mitglieder mit Ausnahme der Ehrenmitglieder sind zur regelmäßigen Beitragszahlung 
verpflichtet. Über die Beitragshöhe entscheidet die Mitgliederversammlung.  
 



(2) In Einzelfällen kann der Vorstand Beitragsermäßigungen und Beitragsbefreiungen auf 
Antrag genehmigen, sofern vom beantragenden Mitglied wichƟge Gründe vorgebracht 
werden, die eine Ermäßigung bzw. Befreiung rechƞerƟgen.  
 
§ 6 Organe  
 
(1) Die Organe des Vereins sind:  

1. die Mitgliederversammlung  
2. der Vorstand  

 
(2) Der Vorstand kann besƟmmen, dass die Führung der laufenden GeschäŌe einer Leiterin 
oder einem Leiter der GeschäŌsstelle als besondere Vertreterin bzw. besonderen Vertreter 
nach § 30 BGB übertragen wird. Hierzu bestellt der Vorstand eine geeignete Person.  
 
§ 7 Der Vorstand  
 
(1) Der Vorstand besteht aus:  
dem Präsidenten/der PräsidenƟn  
dem Vizepräsidenten/der VizepräsidenƟn  
bis zu sechs weiteren Vorstandsmitgliedern 
Der Vorstand soll möglichst aus Tauben und hörenden Personen besetzt werden.   
 
(2) Die Wahl des Vorstandes erfolgt für jeweils drei Jahre. Scheidet ein Vorstandsmitglied 
vorzeiƟg aus, kann der Vorstand dessen FunkƟon einem anderen Vorstandsmitglied bis zur 
nächsten Vorstandswahl übertragen. Auf Veranlassung des Vorstandes kann die vakante 
Vorstandsstelle durch Wahl auf der nächsten Mitgliederversammlung neu besetzt werden. In 
diesem Fall erfolgt die Wahl des neuen Vorstandsmitgliedes bis zum Ablauf der Amtszeit der 
übrigen Vorstandsmitglieder. Nach Ablauf ihrer Amtszeit bleibt der alte Vorstand bis zur Wahl 
des neuen Vorstandes im Amt.  
 
(3) Die Mitglieder des Vorstandes vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich im 
Sinne des § 26 BGB. Jeweils der/die Präsident / in oder Vizepräsident / in mit einem anderen 
Vorstandsmitglied vertreten den Verein gemeinsam. Im Übrigen regelt der Vorstand die 
Verteilung der Aufgaben unter sich. Er kann sich eine GeschäŌsordnung geben und für 
besƟmmte Aufgaben Arbeitsausschüsse berufen. Nach außen ist die Vertretungsbefugnis 
unbeschränkt. Gegenüber dem Verein ist der Vorstand an die Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung gebunden.  
 
(4) Der Vorstand kann einem Vereinsmitglied zusätzliche Aufgaben übertragen und ihm dafür 
eine angemessene Vergütung zusagen. Bei den zusätzlichen Aufgaben muss es sich um eine 
TäƟgkeit handeln, die sich aufgrund ihrer herausgehobenen Bedeutung oder ihres zeitlichen 
Umfanges deutlich von den regulären TäƟgkeiten des Vorstandes abhebt. Solche TäƟgkeiten 
können zum Beispiel Projektleitung, Projektabrechnung und andere projektbezogene 
Leistungen sein. Die Vergütung darf nicht höher sein als die ortsübliche Vergütung für 
vergleichbare Leistungen. Sofern es sich bei dem Vereinsmitglied zugleich um ein 
Vorstandsmitglied handelt, beschließt der Vorstand ohne Beteiligung des betroffenen 
Vorstandsmitglieds über den Leistungsumfang und die angemessene Vergütung.  
 



(5) Als Vorstandsmitglieder können nur Eltern (einschließlich Lebensgefährten/innen von 
ErziehungsberechƟgten) gehörloser oder hörbehinderter Kinder gewählt werden, die 
Mitglied im Bundeselternverband gehörloser Kinder sind.  
 
(6) Der Vorstand kann für die Abwicklung von Projekten eine besondere GesellschaŌ 
gründen.  
 
§ 8 Die Mitgliederversammlung  
 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal in jedem GeschäŌsjahr 
staƩ. Die Aufgaben der ordentlichen Mitgliederversammlung sind:  
 
• Entgegennahme des GeschäŌsberichtes und Kassenberichts des Vorstands.  
• Entgegennahme des Berichts der Rechnungsprüfer.  
• Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands.  
• Wahl des Vorstands.  
• Wahl von zwei Rechnungsprüfern für die Prüfung des laufenden Jahres.  
• Beschlussfassung über die Höhe der Mitgliedsbeiträge und Satzungsänderungen  
• Beratung und Beschlussfassung über ordnungsgemäß gestellte Anträge.  
• Beschlussfassung über Ausschlüsse von Mitgliedern als Berufungsinstanz.  
• Beschlussfassung über die Abwahl von Vorstandsmitgliedern aus besonderem Grund.  
• Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.  
 
(2) Zusätzliche Anträge an die Mitgliederversammlung müssen mindestens zehn Tage vor 
Versammlungsbeginn schriŌlich beim Vorstand eingereicht werden.  
 
(3) SonsƟge Mitgliederversammlungen können einberufen werden, wenn es die Interessen 
des Vereins erfordern.  
 
(4) Eine Einberufung hat immer zu erfolgen, wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder dies 
schriŌlich unter Angabe von Zweck und Gründen verlangt.  
 
(5) Die Mitgliederversammlungen (ordentliche und außerordentliche) sind auf Beschluss des 
Vorstandes jeweils spätestens vier Wochen vorher durch den/die Präsidenten/in schriŌlich 
unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen. Jede ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.  
 
(6) Für Beschlüsse und Wahlen gilt die einfache Mehrheit. SƟmmengleichheit bedeutet 
Ablehnung. 
  
(7) SƟmmberechƟgt sind die anwesenden Vollmitglieder und ordentlichen Mitglieder. Jedes 
Vollmitglied hat drei SƟmmen und jedes ordentliche Mitglied eine SƟmme. Ordentliche 
Mitglieder müssen bei der Wahl persönlich anwesend sein und können ihre SƟmme auf 
andere Personen nicht übertragen. Vollmitglieder wählen durch ihre jeweiligen Vertreter. Ein 
ordentliches Mitglied darf gleichzeiƟg auch einen oder mehrere Vollmitglieder vertreten.  
 
(8) Beschlüsse über eine Satzungsänderung bedürfen einer ZweidriƩelmehrheit der 
anwesenden sƟmmberechƟgten Mitglieder.  



 
(9) Fördernde Mitglieder nehmen mit beratender SƟmme teil.  
 
§ 9 Leiterin oder Leiter der GeschäŌsstelle als besondere Vertreterin bzw. besonderer 
Vertreter  
 
(1) Die Leiterin oder der Leiter der GeschäŌsstelle ist für die Wahrnehmung der laufenden 
GeschäŌe, insbesondere der ordnungsgemäßen Ausführung von organisatorischen und 
administraƟven Angelegenheiten im Sinne des § 30 BGB verantwortlich und entlastet den 
Vorstand. Die genaue Aufgabenverteilung zwischen Leitung der GeschäŌsstelle und Vorstand 
regelt der Vorstand gemeinsam mit der Leiterin bzw. dem Leiter der GeschäŌsstelle.  
 
(2) Die Leiterin oder der Leiter der GeschäŌsstelle vertriƩ die Interessen des Vereins und ist 
an Weisungen des Vorstands gebunden. Im Rahmen der vom Vorstand erteilten Befugnisse 
vertriƩ sie oder er den Verein nach außen.  
 
(3) Über die Dauer der Bestellung entscheidet der Vorstand. 
 
(4) Die Leiterin oder der Leiter der GeschäŌsstelle kann für seine Arbeit eine angemessene 
Vergütung erhalten. § 3 Absatz 3 gilt entsprechend. Einzelheiten regelt der Vorstand.  
 
§ 10 Auflösung  
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer mit dieser Tagesordnung und zu diesem 
Zweck einzuberufenden Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit der anwesenden 
sƟmmberechƟgten Mitglieder beschlossen werden. Bei Auflösung des Vereins oder bei 
Wegfall steuerbegünsƟgter Zwecke fällt das Vermögen nach Regelung aller Verpflichtungen 
an die Deutsche GesellschaŌ zur Förderung der Gehörlosen und Schwerhörigen e.V., die es 
unmiƩelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtäƟge oder kirchliche Zwecke für 
Gehörlose zu verwenden hat. Der/die Präsident/in und der/die Schatzmeister/in werden 
zusammen als Liquidatoren bestellt, sofern die Mitgliederversammlung keinen anderen 
Beschluss fasst. Dies gilt auch bei AuĬebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen 
Zweckes.  
 
§ 11 ErmächƟgung  
 
(1) Der Vorstand wird ermächƟgt, redakƟonelle Satzungsänderungen auf Verlangen des 
Gerichts oder anderer Behörden selbst vorzunehmen.  
 
§ 12 GeschäŌsjahr und InkraŌtreten  
 
(1) Das GeschäŌsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
(2) Die Satzung ist nach Beschlussfassung durch die Gründungsversammlung am 19. Mai 
1963 in KraŌ getreten und in der vorliegenden Fassung durch die Mitgliederversammlung 
ergänzt und teilweise neu gefasst worden. 


